
ALLGEMEINE HAFTPFLICHT - Allmählichkeitsschäden - AH3803.12

1.  Der Versicherungsschutz bezieht sich in Abänderung von Art 7.11. AHVB auch auf Schadener-
     satzverpflichtungen wegen Schäden an Sachen durch allmähliche Emission oder allmähliche
     Einwirkung von Temperatur, Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.

2.   Schäden gemäß Pkt. 1 durch ständige Emissionen des versicherten Betriebes bleiben vom 
      Versicherungsschutz ausgeschlossen. Für Sachschäden durch Umweltstörung gelten aus-
      schließlich die Bestimmungen des Art 6 AHVB, soferne diese dort vorgesehene besondere
      Vereinbarung getroffen ist.
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